Emailverkehr vom 28.08.2012

Ich = kursiv schwarz

Personalabteilung = normal blau

---------------------------------------

 

ich würde gerne eine meiner Entgeltumwandlungen kündigen.
Ich habe der Generali bereits eine Kündigung gesandt, diese hat geantwortet, dass ich mich an meinen Arbeitgeber wenden muss (siehe Anlage). 

Können Sie die Kündigung bitte veranlassen?
---------------------------------------

Ihre Entgeltumwandlung können Sie kündigen, nicht jedoch Ihren Versicherungsvertrag. D.h. ich könnte Ihren Vertrag ruhend stellen lassen, sodass Sie keine weiteren Prämien mehr entrichten müssen. Bei einer Kündigung - Rückkauf Ihrer Versicherung würde das angesparte Kapital ausgezahlt werden. Unsere Verträge sehen jedoch den Rückkauf einer aus Gehaltsbezügen umgewandelten Altersversorgung nicht vor. So bleibt Ihnen nur die Möglichkeit, Ihren Vertrag ruhend zu stellen. Möchten Sie Ihren Vertrag nun ruhen lassen?

---------------------------------------

was ist nicht verstehe ist, warum man die Versicherung nicht kündigen kann. 
In den Versicherungsbedingungen für den Vertrag steht drin, dass man den Vertrag kündigen kann. Warum steht dann so etwas drin?
Nach meiner letzten Information der Versicherung vom 01.05.12 besteht ein Rückkaufswert von 38,50 €. Warum ist überhaupt ein Rückkaufswert angegeben wenn man den Vertrag nicht rückkaufen kann?
Ich weiß, dass ich wohl nichts mehr raus bekomme, ich will den Vertrag aber "abgeschlossen" haben.
 

Eine Ruhendstellung wäre mehr als unwirtschaftlich da es monatlich nur 6 € waren. Die Kosten die trotz Ruhendstellung anfallen würden, würden das angesparte Kapital auffressen.
---------------------------------------

sicherlich hat Ihre Versicherung keine Bedenken bei der Auszahlung, wir aber. Es handelt sich bei der Entgeltumwandlung nicht nur um Versicherungsrecht, sondern auch um Arbeitsrecht. So könnten Sie theoretisch die Versicherung im Rentenalter noch von uns einfordern, obwohl Sie sie ja bereits ausgezahlt bekommen hätten. Selbst wenn Sie hergehen und uns notariell bestätigen, dass Sie später keine Forderung mehr an uns stellen werden, so greift dies im Arbeitsrecht nicht. Ein solcher Verzicht ist gem. § 17 Abs. 3 S. 3 BetrAVG und § 134 BGB nichtig. Vielmehr ist darauf hinzuweisen, dass das Betriebsrentengesetz zahlreiche Bestimmungen enthält, die gewährleisten sollen, dass die (z.T. ja auch steuervergünstigt) angesparten Mittel wirklich nur für den vorgesehenen Versorgungszweck zur Verfügung stehen und auch erst dann, nicht etwa bereits verfrüht (so z.B. auch OLG Düsseldorf, Urteil vom 14.05.2002, AZ: 4 U 203/01). So normiert § 3 BetrAVG ein grundsätzliches Abfindungsverbot. Der Arbeitgeber hat sich zudem verpflichtet, Ihre Altersvorsorge in eine "wertgleiche Versicherung" anzulegen. Da die meisten Versicherungen hergingen, und ihre Kosten zillmerten (also gleich zu Anfang Ihrer Altersversorgung belasten), könnten wir sie Ihnen auch gar nicht wertgleich auszahlen. Wer würde dann die entstehende Differenz bezahlen? 
 

Ich hoffe Ihnen hiermit einmal aufgezeigt zu haben, wie komplex dieses Thema ist. So kann ich Ihnen nur empfehlen, die Versicherung einfach ruhen zu lassen, oder sie bis zur Rente fortzuführen.  
